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1 Einleitung 
Da vom GKV-SV gemeinsam mit der KBV die Aussetzung der Beschlussfassung im G-BA 
zum Einsatz einiger nichtmedikamentöser lokaler Verfahren zur Behandlung des benignen 
Prostatasyndroms (BPS) im Krankenhaus vorgesehen war, wurden gemäß 2. Kapitel § 14 
Abs. 4 Spiegelstrich 2 VerfO Anforderungen an die Struktur- und die Prozessqualität der 
Leistungserbringung gemäß § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V sowie an eine hierfür 
notwendige Dokumentation formuliert.  

Gemäß Beschluss des UA MB vom 2. September 2010 erhielt die Bundesärztekammer 
(BÄK) mit Schreiben vom 8. September 2010 sowohl gemäß § 91 Abs. 5 SGB V als auch in 
Umsetzung des in § 137 Abs. 1 Satz 3 SGB V niedergelegten Beteiligungsrechts 
Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zu der vorgelegten Position von 
GKV-SV / KBV (s. Kapitel 3.1) und zu den zugehörigen Änderungsvorschlägen der DKG 
(s. 3.3Kapitel 

In Umsetzung des in § 137 Abs. 1 Satz 3 SGB V niedergelegten Beteiligungsrechts erhielten 
ebenfalls gemäß Beschluss des UA MB vom 2. September 2010 der Verband der privaten 
Krankenversicherung (PKV) und der Deutsche Pflegerat (DPR) mit Schreiben vom 
8. September 2010 Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme zu den 
vorgelegten Positionen. Beide Organisationen wurden außerdem darauf hingewiesen, dass 
ihnen basierend auf der vorgenannten gesetzlichen Grundlage die Möglichkeit eröffnet wird, 
an den weiteren Beratungen zu diesen QS-Maßnahmen teilzunehmen.  

); sie wurde außerdem darauf hingewiesen, dass ihr basierend auf der 
vorgenannten gesetzlichen Grundlage die Möglichkeit eröffnet wird, an den weiteren 
Beratungen zu diesen QS-Maßnahmen teilzunehmen.  

PKV und DPR wurden gebeten, ihre Stellungnahmen bis zum 5. Oktober 2010 der 
Geschäftsstelle des G-BA vorzulegen. Der BÄK wurde auf Grund der Komplexität der 
methodischen und inhaltlichen Fragestellungen ihrer Stellungnahmen zu den gleichzeitig 
vorgelegten Änderungen für die Richtlinie Methoden Krankenhausbehandlung und die 
Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung Gelegenheit zur Abgabe ihrer 
Stellungnahme bis zum 19. Oktober 2010 gegeben. 

Die vorgenannten Organisationen wurden darauf hingewiesen, dass die übersandten 
Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und dass ihre Stellungnahmen nach 
Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden können. 

Es liegen Stellungnahmen der BÄK (s. Kapitel 3.4) und des PKV (s. 3.5Kapitel ) vor; der 
DPR hat auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet (s. 3.6Kapitel ). 
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2 Würdigung der Stellungnahmen 

2.1 Position DKG 
2.1.1 Stellungnahme der Bundesärztekammer 
In ihrer Stellungnahme vom 19.10.2010 spricht sich die Bundesärztekammer (BÄK) für eine 
Beschlussfassung gemäß des Vorschlages der Position „A“ (DKG) aus, die keine 
Aussetzungen der Beschlussfassung vorsieht. Somit sieht die BÄK auch keine 
Notwendigkeit, QS-Maßnahmen zu formulieren. Für den Fall, dass der G-BA zu einer 
Beschlussfassung auf Basis der Position „B“ (GKV-SV und KBV) kommen sollte, die 
Aussetzungen der Beratungen für einige der genannten nichtmedikamentösen lokalen 
Verfahren vorsieht und somit die Definition von Anforderungen an die Struktur- und 
Prozessqualität der Leistungserbringung nötig macht, wären laut BÄK die darin spezifizierte 
Fallzahlanforderung von mindestens 50 selbständig durchgeführten, erfolgreichen 
Behandlungen zu problematisieren. Diese Forderung sei zudem eigens 
begründungspflichtig. 

Eine Notwendigkeit der Änderung der Position „A“ (DKG) ergab sich hieraus nicht, da diese 
keine Aussetzungen vorsieht. Zudem hatte die DKG die geforderte Fallzahlanforderung von 
50 Eingriffen ebenfalls als nicht evidenzbasiert abgelehnt. 

2.1.2 Stellungnahme der des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V. 
Der PKV-Verband geht in seiner Stellungnahme vom 29.09.2010 davon aus, dass gemäß 
der Vorgabe des § 137 SGB V („grundsätzlich einheitlich für alle Patienten“) die 
Anforderungen an die Qualität und Dokumentation gleichermaßen für Privatversicherte, 
Beihilfeberechtigte und andere Patienten gelten wie für GKV-Versicherte. Er geht des 
Weiteren davon aus, dass diese Personenkreise auch bei den Prüfungen des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung (MDK) berücksichtigt werden, zumal dem Verband der 
privaten Krankenversicherung e. V. ein analoges Prüfrecht nicht zusteht. Der 
Unterausschuss Methodenbewertung hatte sich mit dieser Fragestellung bereits im 
Zusammenhang anderer Bewertungsverfahren beschäftigt und festgestellt, dass er den 
spezifischen Geltungsbereich von Qualitätssicherungsbeschlüssen nach § 137 SGB V in 
Verbindung mit § 137c SGB V in dieser Hinsicht nicht klären könne. 

Bezüglich der darzulegenden Erfahrung des Facharztes zur Durchführung des jeweiligen 
Verfahrens wird kritisch hinterfragt, ob hierbei eine Schulung/Fortbildung in Verbindung mit 
einer Hospitation ausreichend sei. Ein alternatives Vorgehen wird nicht vorgeschlagen. 
Hierzu ist zu bemerken, dass sich diese Formulierung bzgl. der Qualifikation der Anwender 
bereits in gültigen QS-Maßnahmen im Rahmen anderer Aussetzungsbeschlüsse findet. 

Die zu dokumentierenden Parameter seien laut PKV-Verband nachvollziehbar, eine 
Konkretisierung des Zeitpunktes der Dokumentation wird jedoch angeregt. Es wird bestätigt, 
dass die Harnstrahlmessung (und ergänzend dazu auch die Messung des Restharns) nicht 
immer möglich sei. Dies hatte die DKG ebenfalls kritisch angemerkt. Es wird diesbezüglich 
angeregt, dass bei einer Nichtdurchführbarkeit die Gründe zu benennen seien. Der PKV-
Verband merkt an, dass die QS-Maßnahmen keine Publikationspflicht der gewonnen Daten 
vorsehen. Hierzu ist zu bemerken, dass in § 3 Abs. 1 als primäre Zielsetzung die 
qualitätsgesicherte Versorgung der Patienten formuliert ist. Außerdem handelt es sich um 
optionale Dokumentationsparameter, deren Publikation nicht verpflichtend geregelt werden 
kann. 

Die Stellungnahme des PKV-Verbandes wurde in die weiteren Beratungen einbezogen. Die 
Notwendigkeit einer Änderung der Position der DKG ergab sich hieraus nicht, da diese keine 
Aussetzungsbeschlüsse und somit keine QS-Maßnahmen vorsieht. 
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2.1.3 Stellungnahme des Deutschen Pflegerates 
Der Pflegerat teilte in einem Schreiben vom 05.10.2010 mit, dass er auf eine Stellungnahme 
im Rahmen des Beteiligungsrechtes gemäß § 137 Abs. 1 Satz 3 SGB V verzichtet. 

 

2.2 Position GKV-SV / KBV 
Die BÄK greift mit ihrer Stellungnahme die Begründung der „Fallzahlanforderung“ zur 
Qualitätssicherung auf. Dieser Punkt wird wie folgt gewürdigt: Die Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung bei nichtmedikamentösen lokalen Verfahren zur Behandlung des BPS 
dienen ausschließlich der Patientensicherheit. In der Literatur ist unstrittig, dass die Expertise 
des Anwenders für ein gutes Behandlungsergebnis von Bedeutung ist. Von dieser wird 
ausgegangen, wenn die / der Behandelnde die genannten Verfahren in ausreichender Zahl 
selbständig durchgeführt hat. 

Aus dem genannten Grund ergibt sich aus der Stellungnahme der BÄK kein 
Änderungsbedarf an dem vorgelegten Beschlussentwurf. 

Die vom PKV vorgeschlagenen Präzisierungen, die die Anlage I lit. B und die Anlage II lit. B 
betreffen, sind im Beschlussentwurf aufgegriffen worden. 

 

2.3 Zur Gültigkeit der QS-Maßnahmen für PKV-Versicherte  
Der PKV geht in seiner Stellungnahme davon aus, dass gemäß der Vorgabe des § 137 
SGB V („grundsätzlich einheitlich für alle Patienten„) die Anforderungen an die Qualität und 
Dokumentation gleichermaßen für privatversicherte, beihilfeberechtigte und andere Patienten 
gelten wie für GKV-Versicherte. Er geht des Weiteren davon aus, dass diese Personenkreise 
auch bei den Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) 
berücksichtigt werden, zumal dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. ein 
analoges Prüfrecht nicht zusteht. 

Der UA Methodenbewertung kann den spezifischen Geltungsbereich von 
Qualitätssicherungsbeschlüssen nach § 137 SGB V in Verbindung mit § 137 c SGB V in 
dieser Hinsicht nicht klären. 
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3 Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

3.1 Beschlussentwurf mit tragenden Gründen von GKV-SV / KBV zu QS-
Maßnahmen für die nichtmedikamentösen Lokalen Verfahren zur 
Behandlung des BPS, deren Beschlussfassung gemäß 2. Kapitel § 14 
Abs. 4 Spiegelstrich 2 VerfO ausgesetzt werden sollen  

 



STELLUNGNAHMEVERFAHREN NACH 1. KAPITEL 3. ABSCHNITT VERFO UND UMSETZUNG DER 
BETEILIGUNGSRECHTE GEMÄß § 137 ABS. 1 SATZ 3 SGB V 

 

6 

 
 



STELLUNGNAHMEVERFAHREN NACH 1. KAPITEL 3. ABSCHNITT VERFO UND UMSETZUNG DER 
BETEILIGUNGSRECHTE GEMÄß § 137 ABS. 1 SATZ 3 SGB V 

 

7 

 

 



STELLUNGNAHMEVERFAHREN NACH 1. KAPITEL 3. ABSCHNITT VERFO UND UMSETZUNG DER 
BETEILIGUNGSRECHTE GEMÄß § 137 ABS. 1 SATZ 3 SGB V 

 

8 

 



STELLUNGNAHMEVERFAHREN NACH 1. KAPITEL 3. ABSCHNITT VERFO UND UMSETZUNG DER 
BETEILIGUNGSRECHTE GEMÄß § 137 ABS. 1 SATZ 3 SGB V 

 

9 

 

 

 

 



STELLUNGNAHMEVERFAHREN NACH 1. KAPITEL 3. ABSCHNITT VERFO UND UMSETZUNG DER 
BETEILIGUNGSRECHTE GEMÄß § 137 ABS. 1 SATZ 3 SGB V 

 

10 

 
 

 



STELLUNGNAHMEVERFAHREN NACH 1. KAPITEL 3. ABSCHNITT VERFO UND UMSETZUNG DER 
BETEILIGUNGSRECHTE GEMÄß § 137 ABS. 1 SATZ 3 SGB V 

 

11 

3.2 Tragende Gründe zum Beschlussentwurf mit von GKV-SV / KBV zu QS-
Maßnahmen für die nichtmedikamentösen Lokalen Verfahren zur 
Behandlung des BPS, deren Beschlussfassung gemäß 2. Kapitel § 14 
Abs. 4 Spiegelstrich 2 VerfO ausgesetzt werden sollen  

Anm.: Die Begründung für die entsprechenden QS-Maßnahmen ist in Kapitel 2.7 der 
Tragenden Gründe „Maßnahmen zur Qualitätssicherung“ abgebildet. 
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3.3 Änderungsvorschläge der DKG zum Beschlussentwurf von GKV-SV / 
KBV zu QS-Maßnahmen für die nichtmedikamentösen lokalen Verfahren 
zur Behandlung des benignen Prostatasyndroms, deren 
Beschlussfassung gemäß 2. Kapitel § 14 Abs. 4 Spiegelstrich 2 VerfO 
ausgesetzt werden sollen 
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3.4 Stellungnahme der Bundesärztekammer 
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3.5 Stellungnahme des Verbandes der privaten Krankenversicherung  
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3.6 Stellungnahme des Deutschen Pflegerates  
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